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A n l a g e n  ( B a u z e i c h n u n g e n ,  p p . )  u n d  I n n e n a u f n a h m e n  e n t h ä l t .   

 
     30.01.2023 

G U T A C H T E N  
über den Verkehrswert (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch) 

 

Zwangsversteigerungsverfahren Geschäftsnummer: 182 K 027/21 

 

  

  
Objekt:   Erbbaurecht an dem mit einem  
  Gewerbegebäude und Garage bebauten Grundstück  
  in  45359 Essen, Frintroper Str. 194,  
  Gemarkung Bedingrade, Flur 6, Flurstück 177,  
  Erbbaugrundbuch von Bedingrade Blatt 1603 
 
Verkehrswert des erbbauzinsfreien Erbbaurechtes: 527.000,00 EUR 

Wertermittlungsstichtag (=Qualitätsstichtag): 08.12.2022 
 

Anmerkung: Da das Gutachten zum Zwecke eines Zwangsversteigerungsverfahrens erstellt wurde, wurde 
auftragsgemäß der unbelastete Verkehrswert, d.h. ohne Berücksichtigung der Rechte und Belastungen aus 
Abt. II des Grundbuches, ermittelt. Das heißt im konkreten Fall, dass das erbbauzinsfreie Erbbaurecht 
bewertet wurde.   

 
 

  

Von der Industrie- und Handelskammer für 
Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu 
Essen öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige für bebaute und unbebaute 
Grundstücke. Zertifizierte S a ch ve r s tä n d ig e  
f ü r  I m m o b i l i e n b e w e r t u n g  D IA Z e r t (L F ) -
D IN  E N  I S O / IE C  1 7 0 2 4   
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A. Aufgabenstellung 

Sie ergibt sich aus dem Beschluss des Amtsgerichts Essen vom 02.11.2022, Ge-
schäftsnr. 182 K 027/21: 

„In dem Verfahren zur Zwangsversteigerung des Erbbaurechts 

 Grundbuchbezeichnung: 
Erbbaugrundbuch von Bedingrade Blatt 1603 (Amtsgerichtsbezirk Essen-
Borbeck) 
Lfd. Nr. 1 BV: Das Erbbaurecht, das auf dem im Grundbuch von Bedingrade 
Blatt 2439 unter Nr. 2 verzeichneten Grundstück, Gemarkung Bedingrade, 
Flur 6, Flurstück 177, Hof- und Gebäudefläche, Rabenhorst und Frintroper 
Str. 194, Größe: 8,69 a, in Abteilung II unter Nr. 3 für die Dauer von 99 Jah-
ren ab dem Tage der Eintragung (am 19.09.1979) eingetragen ist, 
Eigentümer: xxx,  

 

soll über den Wert (Verkehrswert) ein Gutachten von der vereidigten Sachverstän-
digen Dipl.-Ing. Eva Höffmann-Dodel, Eintrachtstr. 94, 45478 Mülheim / Ruhr ein-
geholt werden (§ 74a Abs. 5 ZVG).“ 

 
B. Vorbemerkung 

Zur Bewertung steht an: Der Wert des Erbbaurechtes.  
Für die Laufzeit eines Erbbaurechts gibt der Grundstückseigentümer (Erbbaurechtsge-
ber) den Besitz, nicht jedoch das Eigentum an einem Grundstück auf und räumt dem 
Erbbauberechtigten das grundstücksgleiche Erbbaurecht ein. Hierfür erhält der Eigen-
tümer über die Laufzeit des Erbbaurechtsvertrags ein Entgelt in Form des Erbbauzinses. 
Soweit der Erbbaurechtsvertrag eine sog. Anpassungsklausel enthält, kann der Erbbau-
zins während der Vertragslaufzeit nach bestimmten Maßstäben angepasst werden. 
In Abteilung II des Erbbaugrundbuchs von Bedingrade Blatt 1603 wurde eine Erb-
bauzinsreallast eingetragen. Ob dieses Recht gemäß § 52 ZVG bestehen bleibt, kann 
bis zum Versteigerungstermin nicht geklärt werden.  
Sollte bei der Versteigerung ein eventueller Erbbauzins bestehen bleiben, wird vom 
Gericht ein Ersatzwert gem. §§ 50,51 ZVG festgesetzt. Die Auswirkungen des Erb-
bauzins auf den Wert des Erbbaurechts werden somit durch die Ersatzwertfest-
setzung aufgenommen. Der Ersteher übernimmt den Erbbauzins nur, soweit er im 
Grundbuch eingetragen ist und nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibt.  
Aus diesen Gründen ist der Verkehrswert des Erbbaurechts grundsätzlich unbelastet  
von den Ansprüchen aus Abt. II des Grundbuches zu ermitteln, d.h. der Verkehrswert 
des Erbbaurechtes geht fiktiv von der Annahme aus, dass die Erbbauzinsreallast un-
tergeht und der Ersteher das Erbbaurecht lastenfrei erwirbt.  

Es handelt sich dabei um den Verkehrswert des erbbauzinsfreien Erbbaurechtes.  
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C. Grundlagen 

1. Feststellungen aufgrund von Anfragen bei den zuständigen Behörden: 
1.1 Schreiben des Amtes für Straßenbau und Verkehrstechnik der Stadt Essen vom 

11.01.2023. 
1.2 Schreiben des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung zwecks Baulasten  
 vom 14.12.2022. 
1.3 Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Flurkarte, vom 18.11.2022. 
1.4   Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in 

NRW, vom 02.12.2022. 
1.5 Grundbuchauszug des Amtsgerichtes Essen-Borbeck, Erbbaugrundbuch 

von Bedingrade Blatt 1603 vom 20.01.2022. 
1.6 Erbbaurechtsvertrag, Bewilligung vom 18.05.1979, UR-Nr. 88/1979, Notar 

xxx. 
1.7 Bewilligung vom 24.04.1990, UR-Nr. 119/1990, Notar xxx. 
1.8 Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen für 2022. 
1.9 Internetauskunft der Stadt Essen zum aktuellen planungsrechtlichen Zustand. 
1.10 Internetauskunft des Bodenrichtwertes in der betreffenden Lage. 
1.11 Diverse Gewerbemietspiegel IVD, Immopromeo, RDM etc.  
1.12 Von der Eigentümerin vorgelegte Unterlagen: Gutachten der Dresdner Bank 

vom 03.03.1997. Angabe zum aktuellen Erbbauzins. 
1.13 Auszug aus der Lärmkarte der Stadt Essen. 
1.14 Einsicht in die Hausakte der Stadt Essen. 

 
2. Durchgeführter Ortstermin: 
2.1 Feststellungen im Orts- und Erörterungstermin am 08.12.2022. 
 Teilnehmer: 
 xxx, Ehemann der Eigentümerin 
 Der Mieter des Objekts, zeitweise 
 Frau Dipl.-Ing. E. Höffmann-Dodel, Sachverständige 

Herr Dipl.-Ing. I. Heppner, Sachverständiger, Büro Höffmann-Dodel 
2.2 Arbeiten, die von dem Mitarbeiter Herrn Dipl.-Ing. Ingo Heppner erstellt wur-

den: Fotoreportage an dem Ortstermin. 
 

3. Eigentümerin: xxx. 
 

4. Als Wertermittlungsstichtag (=Qualitätsstichtag) wird der Tag der Ortsbesich-
tigung, 08.12.2022, festgelegt.  
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5. Ausfertigungen: 
Dieses Gutachten besteht aus insgesamt 64 Seiten. Hierin sind 3 Anlagen 
mit 4 Seiten enthalten. Das Gutachten wurde in 7 Ausfertigungen erstellt, 
davon eine für meine Unterlagen. Zusätzlich eine anonymisierte Version 
und eine Auslageversion. 

 
 

1. Grundstücksbeschreibung 
1.1 Tatsächliche Eigenschaften 
 
Ort und Einwohnerzahl: Essen (ca. 590.000 Einwohner). 

Essen ist eine Großstadt im Zentrum des Ruhrge-
biets in Nordrhein-Westfalen. Die kreisfreie Stadt 
im Regierungsbezirk Düsseldorf ist eines der  
Oberzentren des Landes und zählt zu den größten 
deutschen Städten. Sie ist ein bedeutender Indust-
riestandort und Sitz wichtiger Großunternehmen. 
Nach dem massiven Rückgang der Schwerindustrie 
in den vergangenen vier Jahrzehnten hat die Stadt 
im Zuge des Strukturwandels einen starken Dienst-
leistungssektor entwickelt. Essen ist seit 1958 rö-
misch-katholischer Bischofssitz und seit 1972 Uni-
versitätsstadt. 
 

 
       Quelle: wikipedia.de 
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Das Stadtgebiet Essen besteht aus 9 Bezirken, wel-
che wiederum in insgesamt 50 Stadtteile unterteilt 
sind. Aufgrund der naturräumlichen Gliederung ist 
das Essener Stadtbild deutlich zweigeteilt zwischen 
den dicht besiedelten nördlichen Stadtteilen sowie  
den Bereichen um die Innenstadt herum einerseits 
und dem durch ausgedehnte Grünflächen und eher  
kleinräumige Bebauung geprägten südlichen Teil 
andererseits. Diese Gegebenheit äußert sich in einem 
deutlichen Preisgefälle von Süd nach Nord. 
 

Lage, Entfernungen: Essen-Bedingrade ist ein Stadtteil im Westen der 
Stadt Essen. Der Stadtteil grenzt im Norden an den 
Stadtteil Frintrop, im Osten an Borbeck als nächstes 
Mittelzentrum, im Süden an Schönebeck, sowie im 
Westen an die Nachbarstädte Oberhausen und Mül-
heim an der Ruhr. 

 Der dörfliche Charakter hat sich mit seinen vielen 
Grünflächen des Stadtteils weitgehend erhalten. 
Sonst dominiert hauptsächlich Wohnbebauung, be-
stehend aus Ein- und Mehrfamilienhäusern. 

 Die späten 1950er und 1960er Jahre waren geprägt 
von verstärkten Wohnungsbau so genannter Werks-
wohnungen und allgemeinem sozialen Wohnungs-
bau.  

 Ein Naherholungsgebiet und zugleich eine Sehens-
würdigkeit stellt ein Wäldchen zwischen Bedingrade, 
Schönebeck und Mülheim-Dümpten dar, welches 
Sippchen oder "Siepchen" genannt wird. Der Läpp-
kes Mühlenbach fließt hier durch und bildet die na-
türliche Ortsgrenze zu Mülheim/Ruhr. 

 Die Straßenbahnlinie 105, die Buslinien 143, 185 
und 186 sowie die Nachtexpresse NE11 und NE12 
der EVAG fahren durch Bedingrade und bieten Di-
rektverbindungen nach Borbeck-Mitte sowie in die 
Innenstädte von Essen, Bottrop und Oberhausen. 

 Die Bundesstraße 231 verläuft quer durch den Stadt-
teil und verbindet Oberhausen (CentrO) mit der Es-
sener Stadtmitte. Zwei bis drei Kilometer südlich da-
von befindet sich die Anschlussstelle Mülheim- 
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 Winkhausen des Ruhrschnellweges A 40, sechs Ki-

lometer nördlich die A 42 mit der Anschlussstelle 
Bottrop-Süd. 

 Entfernungen von dem zu bewertenden Objekt: 
 Das Stadtzentrum von Essen ist in ca. 6,3 km, der 

Hauptbahnhof in ca. 7 km erreichbar, beides in west-
licher Richtung. 

 Die Verkehrsanbindung zur Autobahn erfolgt nach 
Norden in ca. 4,6 km Entfernung an der Auffahrt 
Bottrop-Süd zur A 42. 

 
Wohn- bzw. Geschäftslage: Mittlere Wohnlage gem. Mietspiegel der Stadt Es-

sen, Lageklasse 3 (Faktor 1,00). 
 Das zu bewertende Grundstück befindet sich inner-

halb eines Mischgebietes. Geschäfte des täglichen 
Bedarfs befinden sich im Umkreis von ca. 1 km, un-
ter anderem zwei Lebensmittelmärkte, ein Bäcker 
und ein Baumarkt. In der Frintroper Straße verkehren 
Busse und die Straßenbahn, Haltestellen befinden 
sich in ca. 250 m Entfernung. 

 
Art der Bebauung und Das zu bewertende Grundstück ist mit einem 1-ge- 
Nutzungen in der Straße: schossigen Gewerbegebäude und einer Garage im 

nordöstlichen Bauwich bebaut.  
 Die nähere Umgebung ist geprägt durch aufgelo-

ckerte Bebauungen, überwiegend Mehrfamilienhäu-
ser mit ausgebauten Dachgeschossen, vereinzelt mit 
Geschäften im Erdgeschoss. Direkt gegenüber in der 
Frintroper Straße befindet sich ein kleines Hotel. 
Auf der gegenüber liegenden Seite der Straße Ra-
benhorst befindet sich ein Gelände mit katholischen 
Einrichtungen. 

 
Immissionen: Bei der Frintroper Straße handelt es sich um eine 

sehr stark befahrene Hauptverkehrsstraße. Gemäß 
Lärmschutzkarte der Stadt Essen liegt das zu bewer-
tende Grundstück in einem Bereich mit einerhohen 
Belastung. Der Lärmaktionsplan der Stadt Essen ge-
mäß § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz vom  
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 20.10.2010 hat keine Grenz- oder Richtwerte festge-

legt. Die Stadt Essen hat für die Lärmaktionsplanung 
gemäß der Empfehlung des Landes Nordrhein-
Westfalen LDEN 75 dB(A) veranschlagt. Im Bereich 
des zu bewertenden Grundstücks beträgt der mittlere 
Lärmpegel ca. 75 dB(A) für den Straßenlärm 24 
Stunden. Dies betrifft jedoch nur die Straßenfassade 
zur Frintroper Straße hin sowie den Eckbereich. Ent-
lang der Straße Rabenhorst beträgt der mittlere 
Lärmpegel ca. 70 dB(A), an den Seiten- und Rück-
fassaden ca. 60 – 70 dB(A) für den Straßenlärm 24 
Stunden. Siehe Auszug aus der Lärmkarte Essen im 
Bereich des zu bewertenden Grundstücks: 

 
 
 
 
Xxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachfolgend wird ein Plan zur Lage des Grundstücks im Stadtteil Essen – Bedingra-
de eingefügt. 
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Lizenz Nr.: 73/2007, Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster der Stadt Essen. 
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1.2 Gestalt und Form 

Nachfolgend wurde zur Übersicht die Flurkarte mit dem zu bewertenden bebauten 
Flurstück 177 eingefügt: 
 

 
Lizenz vom Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster der Stadt Essen  
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Anmerkung: Die auf der Flurkarte eingezeichnete Bebauung im westlichen Grundstücksbereich existiert nicht. 

Dagegen existiert eine Garage im östlichen Grundstücksbereich, die in der Flurkarte nicht eingezeichnet ist. 

 

Flurstück 177 (mit einem Gewerbegebäude und Garage bebaut) 

Straßenfront: Ca. 29,00 m zur Frintroper Straße. 
 Ca. 35,50 m zur Straße Rabenhorst 

Mittlere Breite: Ca. 26,00 m (Nordwest- Südost).  

Mittlere Tiefe: Ca. 33,50 m (Südwest-Nordost). 

Grundstücksgröße: 869 m². 

Grundstückszuschnitt: Annähernd trapezförmig. 

Topografie:  Überwiegend eben. 
 
1.3 Erschließungszustand 

Straßenart: Frintroper Straße: Öffentliche Straße. 

 Rabenhorst: Öffentliche Straße, 30er Zone.  
 

Straßenausbau: Frintroper Straße: Asphaltierte Fahrbahn, mittiger 
Gleiskörper der Straßenbahn und beidseitig Gehwege. 
Verschiedene Parkmöglichkeiten, teilweise auf der 
Straße. 

 Rabenhorst: Asphaltierte Fahrbahn und beidseitig 
Gehwege. Teilweise Parken in Parkbuchten auf der 
Seite des zu bewertenden Objekts. 

Erschließungsbeitrags- und  Die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und 
abgabenrechtlicher Zustand: die Kanalanschlussbeiträge nach dem KAG NW für 

die Anliegerfront zur Frintroper Str. 194 / Raben-
horst sind getilgt. Straßenbauliche Maßnahmen, die 
eine Beitragspflicht gemäß §8 KAG des Kommunal-
abgabengesetzes NW auslösen, liegen derzeit im 
Sachgebiet nicht als Meldung vor.  

 Das schließt keine in der Zukunft entstehenden mög-
lichen Kosten aus. 
 

Anschlüsse an Versor-            Kanalanschluss, Frischwasser, Strom, Telefon, 
gungsleitungen und               Gas. 
Abwasserbeseitigung:              
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Grenzverhältnisse, Bei dem zu bewertenden Grundstück handelt es sich  
nachbarliche Gemein- um ein Eckgrundstück, welches mit einem frei- 
samkeiten: stehenden Gewerbegebäude und einer Garage im 

nordöstlichen Bauwich bebaut wurde.  
 
Anmerkung: Es wurden keine Bodenuntersuchungen angestellt. 

Bei dieser Wertermittlung werden ungestörte und 
kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse ohne 
Grundwassereinflüsse unterstellt. 

 
 
1.4 Rechtliche Gegebenheiten 
 

Grundbuchlich gesicherte         Im Bestandsverzeichnis des Erbbaugrundbuches von  
Belastungen:                     Bedingrade Blatt 1603 bestehen folgende Eintragungen: 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxx 
 

In Abteilung II des Erbbaugrundbuches von Be-
dingrade Blatt 1603 bestehen, abgesehen vom 
Zwangsversteigerungsvermerk, folgende Eintragung: 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkung             Schuldverhältnisse, die ggf. im Grundbuch ver- 
Abteilung III:  zeichnet sein können, werden in diesem Gut-
 achten nicht berücksichtigt. 
 
Vertragliche Vereinbarungen des Erbbaurechts: 
 
A. Gegenstand des  Flurstück 177 in einer Größe von 869 m².  
 Erbbaurechts:   

B. Eigentümer:  Erbbaurecht: siehe Beschluss. 

 Erbbaurechtsgrundstück: xxx. 

C. Nutzungszweck:  Siehe Erbbaurechtsvertrag UR Nr. 88/1979:  
 § 3 Erbbaurechtsvertrag „Der Erbbauberechtigten 

wird das Recht eingeräumt, auf dem Baugrundstück 
ein eingeschossiges Geschäftshaus gemäß den ge-
nehmigten Bauplänen , und zwar eine Lebensmittelfi-
liale nebst Sozial- und Lagerräumen zu errichten. 
Weiter ist sie berechtigt, die Hoffläche mit Garagen 
und Einstellplätzen in dauernder fester Verbindung 
mit dem Boden gemäß den erteilten Bauauflagen zu 
bebauen.“  
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 Anmerkung: es wird deshalb von der gesamten 

Grundstücksgröße ausgegangen.  

D. Laufzeit des Erbbaurechtes: 99 Jahre. 

E. Restlaufzeit des Erbbaurechts  
 zum Wertermittlungsstichtag:  56 Jahre (bis zum 19.09.2078). 

F. Dingliche Vereinbarungen: Diese bleiben im Zwangsversteigerungsverfahren 
unberücksichtigt (Anmerkung: hier vor allem der 
Erbbauzins, sowie die Vormerkung zur Erbbauzins-
erhöhung).   

 Es wurde eine Wertsicherungsklausel vereinbart. Er-
höhungsanspruch gem. § 4, wenn Verbraucherpreis-
index um mehr als 10 Punkte ansteigt (gem. Vertrag 
noch 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalt mittleren 
Einkommen 1970=100). Erhöhungsmöglichkeit frü-
hestens in einem 3 Jahresrhythmus. Geändert mit Be-
willigung UK 119/1990 auf Erhöhungsmöglichkeit 
wenn Verbraucherpreisindex um mehr als 5 Punkte 
ansteigt.  

 Erbbauzins: Ursprünglich 8.400 DM. Monatliche Ra-
ten. Erhöhung in 1990 auf 11.232,56 DM. Aktuell be-
trägt der Erbbauzins nach Aussage des Ehemanns der 
Eigentümerin: 852,58 €/Monat; die letzte Erhöhung 
war im Jahr 2022.  

G. Vereinbarte Gebäudeent- 
schädigung bei Ablauf Gemäß § 7 sind 70% des Verkehrswertes der Bau- 
oder Heimfall:  werke und Anlagen bei Heimfall zu entschädigen;  

 80% des Verkehrswertes bei Zeitablauf.  
 Gem. §2 kann der Erbbauberechtigte spätestens ein 

Jahr vor Ablauf des Erbbaurechtes eine Verlänge-
rung des Vertrages verlangen.  

H. Öffentliche Abgaben: Der Erbbauberechtigte trägt sämtliche öffentlichen 
Lasten und Abgaben und Erschließungsbeiträge, 
Steuern und Gebühren. Sie hat das Wassergeld und 
die Kosten des Strom- und Gasverbrauchs, sowie alle 
Straßenreinigungs- und Betreuungskosten zu tragen.  

I. Heimfallanspruch bei: -   Rückstand der zu zahlenden Erbbauzinsen in  
 Höhe von 12 Monaten.  
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-   Konkurs- oder Vergleichsverfahren, Zwangsvoll-

streckung. 
-   Verstoß gegen Verpflichtungen des Erbbauvertra-

ges trotz schriftlicher Abmahnung.  
 
J. Versicherungspflicht: Gebäude-, Feuer und Hauspflichtversicherungen.  
 Soweit der gewerbliche Betrieb darüber hinaus zu-

sätzliche Versicherungen verlangt, sind diese eben-
falls von der Erbbauberechtigten für die Dauer des 
Erbbaurechts abzuschließen.  

 Wiederaufbauverpflichtung im Brandfalle.  
 
K. Vorkaufsrechte: Die Grundstückseigentümerin räumt der jeweiligen 

Erbbauberechtigten für die Dauer des Erbbaurechtes 
für alle Verkaufsfälle ein dingliches Vorkaufrecht ein.  

 Die Erbbauberechtigte räumt der jeweiligen Grund-
stückseigentümerin für die Dauer des Erbbaurechtes 
für alle Verkaufsfälle ein dingliches Vorkaufrecht ein. 

 
L. Sonstiges Die Erbbauberechtigte bedarf sowohl zur Veräuße-

rung bzw. Übertragung als auch zur Belastung des 
Erbbaurechtes mit einer Hypothek der Zustimmung 
der Grundstückseigentümerin. Eine Zustimmung ist 
nicht erforderlich im Falle einer Zwangsversteige-
rung des Erbbaurechts aus den für die vorrangigen 
Gläubiger eingetragenen Grundpfandrechten und zu 
einer nachfolgenden freihändigen Wiederveräuße-
rung durch die Gläubiger, sofern diese das Erbbau-
recht im Wege der Zwangsversteigerung erworben 
haben.  

Nicht eingetragene          Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. 
Lasten und Rechte:         begünstigende) Rechte sowie Bodenverunreinigungen 

(z.B. Altlasten) sind nicht bekannt. Von der Sachver-
ständigen wurden diesbezüglich keine weiteren Nach-
forschungen und Untersuchungen angestellt. 

Eintragungen im Bau-          Im Baulastenverzeichnis von Essen besteht zu  
lastenverzeichnis: Lasten des Grundstücks keine Eintragung. 
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Bergbau: Laut Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg liegt 

das zu bewertende Grundstück über dem auf Stein-
kohle verliehenen Bergwerksfeld „Vereinigter Kron-
prinz“ und über dem auf Eisenerz verliehenen Berg-
werksfeld „Neu Essen“. 

 Eigentümerin der Bergbauberechtigung „Vereinigter 
Kronprinz“ ist die E.ON SE (Anschrift: E.ON SE, 
Mining Management, Brüsseler Platz 1 in 45131 Es-
sen oder zentrale Emailadresse: mining@eon.de). 
Eigentümerin der Bergbauberechtigung „Neu Essen“ 
ist die TRATON SE in München, vertreten durch die  
MAN GHH Immobilien GmbH, Sterkrader Venn 2 in 
46145 Oberhausen. Siehe weitere Auszüge aus dem 
Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg im Anhang, 
Anlage 3. 

Anmerkung: 
Bei auftretenden Schäden aufgrund bergbaulicher Einwirkungen können Schadenser-
satzansprüche gegenüber dem Bergwerksbetreiber geltend gemacht werden, sofern 
keine Bergschädenverzichtserklärung abgegeben wurde.  
Von der Sachverständigen wurden diesbezüglich keine weiteren Nachforschungen 
und Untersuchungen angestellt. Allein die "Lage im Bergsenkungsgebiet" stellt kein 
wertrelevantes Merkmal dar, sondern geht in die Bodenrichtwerte ein.  
In diesem Gutachten wird fiktiv unterstellt, dass die vorliegenden bergbaulichen Ge-
gebenheiten keine Gefährdung auf das Gebäude darstellen und dass keine Wertmin-
derung auf den Verkehrswert vorzunehmen ist. Abschließend kann dieser Punkt je-
doch nur durch einen Sachverständigen für Bergschäden geklärt werden.  
 
Entwicklungsstufe Baureifes Land.  
(Grundstücksqualität):  
  
Festsetzungen im Das zu bewertende Grundstück liegt innerhalb  
Bebauungsplan: eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles im Sin-

ne des § 34 Baugesetzbuch (BauGB).  
 Gem. § 34 BauGB ist innerhalb der im Zusammen-

hang bebauten Ortsteile ein Vorhaben zulässig, wenn 
es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut 
werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die An 
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 forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse müssen gewahrt bleiben, das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden. 

  
Anmerkung: 
Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchge-
führt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des aus-
geführten Vorhabens mit den vorliegenden Bauzeichnungen wurde soweit es möglich 
war geprüft (siehe auch Auflistung der Baugenehmigungen etc. im Folgenden). Bei 
dieser Wertermittlung wird die formelle und materielle Legalität der baulichen Anla-
gen vorausgesetzt. 
 

2. Gebäudebeschreibung 
Art der Gebäude: 1-geschossiges Gewerbegebäude mit Flachdach.  

 Einzelgarage im Bauwich. 
 
Baujahr: Ca. 1979.  

 Baugenehmigung mit Bauschein Nr.63-2-
20464/59 vom 15.10.1960 für die Errichtung einer 
Tankstelle. 

 Rohbauabnahme am 17.07.1961. 

 Schreiben der ARAL AG vom 18.11.1974. Es wird 
angezeigt, dass die Tankstelle am 25.10.1974 ge-
schlossen wurde und die Tanks restlos geleert, mit 
Wasser gefüllt und ausgebaut wurden. 

 Baugenehmigung mit Bauschein Nr.63-2-
30773/75 vom 13.10.1975 für die abweichende 
Nutzung der ehemaligen Tankstelle als Gartencen-
ter. (Nicht ausgeführt). 

 Baugenehmigung mit Bauschein Nr.63-2-
30134/76 vom 05.05.1976 für die Nutzung der 
ehemaligen Tankstelle als Auto-Verkaufsagentur. 

 Baugenehmigung mit Bauschein Nr.63-2-3-
01499/80 vom 16.05.1980 für den Einbau einer 
Gaszentralheizung. 

 Schlussabnahme am 29.10.1980. 
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 Positiver Vorbescheid Nr. 2-S-30379/77 vom 
13.03.1978 bzgl. der Errichtung eines eingeschos-
sigen Lebensmittelladens. 

 Baugenehmigung mit Bauschein Nr.63-2-
31276/78 vom 12.02. 1979 für den Bau eines Le-
bensmittelmarkts. 

 1. Nachtragsbauschein vom 04.12.1979. 

 Rohbauabnahme am 27.09.1979. 

 Schlussabnahme am 11.12.1979. 

 Genehmigung vom 02.04.1980 für die Ausführung 
der Haus- und Grundstücks-Entwässerungsanlage 
und den Anschluss an den öffentlichen Abwasser-
kanal. 

 Baugenehmigung mit Bauschein Nr.61-51-05822-
2006 vom 22.09.2006 für den Neubau einer PKW-
Fertiggarage. 

 Schlussabnahme am 29.01.2007. 

 

 Baugenehmigung mit Bauschein Nr.61-51-02854-
2021 vom 08.10.2021 für den Umbau und die Nut-
zungsänderung von einer Shisha-Lounge zu Ver-
kauf und Reparatur von Maschinen. 

 Fertigstellung am 07.01.2022. 
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2.1 Fotoreportage 
 

 

Bild 01 
Übersichtsbild 
Blick auf das zu bewertende 
Grundstück Frintroper Str. 194, 
Ecke Rabenhorst in Essen Be-
dingrade. Das Grundstück ist mit 
einem 1-geschossigen Gewerbe-
gebäude bebaut, welches ca. 
1979 in Massivbauweise mit 
Flachdach erstellt wurde.  

 

 

Bild 02 
Übersichtsbild  
Blick auf die südöstliche Gebäu-
defassade zur Straße Rabenhorst 
und eine im Bauwich erstellte 
Einzelgarage, rechts im Bild. Die 
Außenflächen des Gewerbege-
bäudes wurden mit Strukturputz 
und Anstrich versehen, der obere 
Bereich wurde mit Fassadenplat-
ten verkleidet und wird als Wer-
befläche genutzt. Die Grünfläche 
mit Büschen liegt noch auf dem 
zu bewertende Grundstück. Die 
Packstation der Post wurde vom 
Mieter untervermietet. 

 

 

Bild 03 
Übersichtsbild 
Blick auf die Fassade zur vielbe-
fahrenen Frintroper Straße. Hier 
befinden sich 3 Kundenparkplät-
ze vor dem Gebäude. Rechts 
davon ein Grünstreifen mit 
Bäumen, der an die öffentliche 
Gehwegsfläche grenzt. Ganz 
links im Bild die grenznahe Zu-
fahrt zum rückwärtigen Hofbe-
reich. 
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Bild 04 
Übersichtsbild 
Blick von hinten auf die Zufahrt 
mit verschiedenen Belägen. Zum 
rechts angrenzenden Nachbarn 
befindet sich eine kleine Mauer 
als Einfriedung. Links die Sei-
tenfassade des zu bewertenden 
Gewerbegebäudes mit den ver-
gitterten Fenstern der Sanitäran-
lagen.  

 

 

Bild 05 
Übersichtsbild 
Blick auf den asphaltierten Hof-
bereich und die Rückfassaden 
des Gebäudes. Ganz links die 
Rückseite der Garage. Rechter-
hand das vergitterte Fenster der 
Teeküche. Im Hofbereich befin-
den sich etwa 3 weitere PKW-
Stellplätze.  

 

Bild 06 
Übersichtsbild 
Blick auf den zurückversetzten 
Eingangsbereich mit Fenster- 
und Türanlagen aus Aluminium-
rahmen und Einfachverglasung. 
Hier wurde der Dachbereich als 
Vordach herausgezogen, unter-
seitig mit Holz verkleidet und 
mit integrierten Beleuchtungs-
körpern ausgestattet. Die unbe-
bauten Flächen vor dem Gebäu-
de wurden überwiegend mit Be-
tonstein- und Verbundpflaster 
befestigt. 
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Bild 07 
Verkaufsraum 
Blick auf den Eingangsbereich 
von innen. Boden mit Kunst-
steinbelag, Wände mit Putz und 
Anstrich, abgehängte Decke mit 
Odenwaldplatten und integrier-
ten Beleuchtungsfeldern. 

 

 

Bild 08 
Verkaufsraum 
Blick in die entgegengesetzte 
Richtung des Verkaufsraumes. 
Links im Hintergrund befindet 
sich die Verkaufstheke, vor Kopf 
ganz hinten zwei offene Büroflä-
chen. 
 

 

Bild 09 
Verkaufsraum 
Blick auf die Verkaufstheke, 
verkleidet mit Kunststeinen. 
Linkerhand (nicht im Bild) ge-
langt man in den Flur und zu den 
Nebenräumen. 
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Bild 10 
Verkaufsraum 
Blick auf die offenen Büros im 
hinteren Bereich. Hier wurde 
loser Teppichbelag verlegt.   

 

Die nachfolgenden Bilder wurden aus Gründen des 
Persönlichkeitsschutzes entfernt 

Bild 11 
Zwischenflur 
Blick auf den Flur zu den Neben-
räumen. Vor Kopf die Stahltür 
zum Verkaufsraum. Rechterhand 
befindet sich ein kleiner Lager-
raum, links ein weiterer Flur.  

 Bild 12 
Zwischenflur 
Blick nach weiter links. Ganz 
links im Bild gelangt man in den 
Werkstattbereich, vor Kopf in 
einen Flur, über den die sanitären 
Anlagen, die Teeküche und der 
Heizungsraum erschlossen wer-
den. Links neben dem Flur ein 
weiterer Raum, der am Termin 
nicht zugänglich war. Gemäß 
Planunterlagen handelt es sich 
um ein WC. 
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 Bild 13 
Werkstattbereich 
Blick in die Werkstatt. Boden 
mit Kunststeinbelag, Wände 
etwa türhoch mit großformati-
ger Keramikplattenverkleidung, 
Decke mit Putz und Anstrich. 
Die Stahltür im Hintergrund 
befindet sich an der Straßenfas-
sade neben den Kundenpark-
plätzen. Links ein Glasbaustein-
fenster. 
 

 

 

Bild 14 
Sanitäre Anlagen 
Blick in das Herren-WC. Vor-
raum mit Waschbecken und 
abgeteiltem Urinal sowie Toi-
lettenkabine. Boden mit Kera-
mikplattenbelag und Bodenab-
lauf. Wände ca. türhoch gefliest 
mit großformatigen Keramik-
platten. Die sanitären Bereiche 
wurden vor ca. 2-3 Jahren sa-
niert. 
 

 

Bild 15 
Sanitäre Anlagen 
Blick in das Damen-WC. Vor-
raum mit Waschbecken und 
Toilettenkabine. Weitere Aus-
stattung wie im Herren-WC. In 
beiden WCs befinden sich alte 
Holzfenster mit Einfachvergla-
sung. 
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Die nachfolgenden Bilder wurden aus Gründen des 
Persönlichkeitsschutzes entfernt 

Bild 16 
Teeküche 
Blick in den hinteren Raum mit 
Orientierung zum Hof. Boden 
mit Keramikplattenbelag, Wände 
überwiegend türhoch gefliest, 
teilweise mit Putz und Anstrich. 
Altes Holzfenster mit Einfach-
verglasung, Drahtglas, Kunst-
stoffrollladen und Außenvergitte-
rung. Auf der dem Fenster ge-
genüber liegenden Seite befindet 
sich eine kleine Küchenzeile 
(Eigentum des Mieters). 

 

 Bild 17 
Büro 
Blick in den 4 Stufen höher gele-
genen kleinen Raum, in dem sich 
auch die Elektrounterverteilung 
befindet. Der Raum diente früher 
als Kontrollraum, das Fenster 
zum Verkaufsraum rechterhand 
wurde verschlossen. 
 

 Bild 18 
Heizungsraum 
Blick in den kleinen Heizungs-
raum, der auch als Lager genutzt 
wird. Linkerhand die vom Mieter 
erneuerte Gastherme. 
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2.2 Ausführung und Ausstattung 

Vorbemerkung:  

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Orts-
besichtigung sowie die vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Die Gebäude 
und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der 
Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und 
vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Berei-
chen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. 
Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden 
Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der 
üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und 
Anlagen sowie der technischen Ausstattungen / Installationen (Heizung, Elektro, 
Wasser etc.) wurde nicht geprüft, im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unter-
stellt. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesund-
heitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
Es wurden keine Höhenmessungen bzgl. eventuell entstandener Schieflagen durch 
Setzungen durchgeführt. Es kann deshalb keine Aussage über ggf. vorhandene Hö-
henunterschiede gemacht werden. 

Anmerkung: Der gemäß Planunterlagen als barrierefreies WC genutzte Raum war 
am Ortstermin nicht zugänglich. Folglich können keine Aussagen über Ausstattung 
und Zustand gemacht werden. 

Räumliche Aufteilung (siehe auch Grundrisspläne in den Anlagen): 

Erdgeschoss: Verkaufsraum mit Eingangsbereich. Flur, Werk-
statt, Lager. Zwischenflur, Heizungsraum, Büro 
(ehemaliger Kontrollraum, 4 Stufen höher gele-
gen), Teeküche, Damen- und Herren-WC, barriere-
freies WC (lt. Planunterlagen). 

 
Rohbau: 

Außenwände: Mauerwerk, ca. 30 cm stark lt. Planunterlagen.  
 Außenfassaden mit Strukturputz und Anstrich, obe-

rer Bereich mit Fassadenplattenverkleidung, teilw. 
in Schieferoptik, im vorderen Bereich überstehend 
(Vordach).  

Innenwände: Mauerwerk, ca. 11,5 cm stark lt. Planunterlagen. 
Teilw. Leichte Ständerwände. 
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Dach: 

Dachkonstruktion: Holzkonstruktion, lt. Baubeschreibung Trigonit-
Binder (Holz). 

Dachform: Flachdach. 

Dachdeckung: Flachdacheindichtung mit bituminösen Bahnen.  

Dachentwässerung: Dachrinnen und Fallrohre aus Zink oder Kupfer. 
 
Ausbau: 

Treppen: 4 Stufen mit PVC-Belag zu kleinem Raum (ehe-
mals Kontrollraum. 

Fußböden: Kunststeinplattenbelag, teilw. Bodenabläufe. Sani-
täre Anlagen mit Keramikplattenbelag und Boden-
ablauf. Teeküche mit Keramikplattenbelag. Offener 
Bürobereich mit losem Teppichbelag. 

Wände: Mauerwerk mit Putz und Anstrich. Teilw. leich-
te Ständerwände mit Anstrich. Sanitäre Anlagen 
ca. türhoch gefliest mit großformatigen Kera-
mikpatten, darüber Putz und Anstrich. Wandbe-
reiche in der Teeküche und in der Werkstatt mit 
gleicher Keramikplattenverkleidung. Ehemaliger 
Kontrollraum mit Tapete, teilw. mit Tapete und 
Anstrich. 

Decken: Verkaufsraum mit abgehängter Decke mit Oden-
waldplatten, mit integrierten Beleuchtungskörpern 
sowie abgekofferte Randbereiche mit integrierten 
Beleuchtungskörpern. Nebenräume mit Putz und 
Anstrich. 

Fenster: Schaufenster und Türanlage aus Aluminiumrahmen 
mit Anstrich und Einfachverglasung. Glasbaustein-
fenster. Sanitäre Anlagen mit Holzfenstern und 
Einfachverglasung, Strukturglas, und Außenvergit-
terung, eines zusätzlich mit Kunststoffrollladen. 
Teeküche mit Holzfenster mit Einfachverglasung, 
Drahtglas, Kunststoffrollladen und Außenvergitte-
rung. 
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Türen: Stahltüren in Stahlzargen. Holztüren in Stahlzar-

gen. 

Elektroinstallation: Ältere Ausführung, im Deckenbereich erneuert. 
Warmwasser über Durchlauferhitzer. 

Heizung: Gastherme Baujahr ca. 2022 und Heizkörper.  

Sanitäre Einrichtungen: Herren-WC mit Vorraum, Waschbecken, Urinal 
und Toilettenkabine. 

 Damen-WC mit Vorraum, Waschbecken und Toi-
lettenkabine. 

 Behindertengerechtes WC gem. Planunterlagen 
(konnte nicht besichtigt werden). 

Besondere Einrichtungen: - Nutzungsspezifische Einrichtung – Eigentum des  
  Mieters. 

- Klimageräte – Eigentum des Mieters. 
- Alarmanlage – Eigentum des Mieters. 

Besondere Bauteile: - Dachüberstände zur Straße mit Fassadenpaneel- 
  Verkleidung und unterseitig mit Holzverklei- 
  dung und integrierten Beleuchtungskörpern. 

Vermietungszustand: Das Objekt ist vermietet. 

Barrierefreiheit: Es bestehen ebenerdige Zugänge zum Gebäude.  
 
Baulicher Zustand: 

Es handelt sich bei dem zu bewertenden Objekt um ein 1-geschossiges Gewerbege-
bäude mit Flachdach, erbaut ca. 1979 in Massivbauweise als Lebensmitteldiscounter. 
Heute wird das Gebäude durch eine Firma für Baumaschinenvermietung genutzt.  
Insgesamt befindet sich das Gebäude in einem dem Alter entsprechenden, instand 
gehaltenen Zustand. Die Innenausstattung zeigt sich in überwiegend gutem Zustand. 
Die sanitären Anlagen wurden vor ca.2-3 Jahren saniert. Die Außenfassaden wurden 
augenscheinlich neu gestrichen. Laut Aussagen des Eigentümers und des Mieters, hat 
letzterer unter anderem folgende Maßnahmen auf eigene Kosten durchgeführt: 

o Instandsetzung der Vordachbereiche.  
o Teilweise neu gepflasterte Außenbereiche.  
o Teilweise Abdichtung der Außenwände.  
o Stellenweise Erneuerung der Dacheindeckung.  
o Einbau einer neuern Gastherme vor etwa 1 Jahr.  
o Einbau von Klimageräten.  
o Verlegung und Dämmung neuer Heizungsrohre im Werkstattbereich. 
o Einbau einer neuen Alarmanlage. 
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Folgende Mängel und Schäden wurden festgestellt: 

 In den WCs und der Teeküche befinden sich alte Holzfenster mit Einfachver-
glasung.  

 Im Deckenbereich wurden an einer Stelle Wasserflecken an den Odenwald-
platten festgestellt. Laut Aussagen des Eigentümers handelt es sich um einen 
inzwischen behobenen Altschaden. 

 
Ein Energieausweis wurde nicht vorgelegt.  

Anmerkung:  
In diesem Gutachten sind die Auswirkungen ggf. vorhandener Bauschäden und Bau-
mängel auf den Verkehrswert nur pauschal und in dem am Besichtigungstag offensicht-
lichen Ausmaß berücksichtigt worden. Es wird empfohlen, eine diesbezüglich vertie-
fende Untersuchung und darauf aufbauende Kostenermittlung anstellen zu lassen. 

Abschätzung der Restnutzungsdauer gemäß Modell der Arbeitsgemeinschaft der Vor-
sitzenden der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein- Westfalen 
(AGVGA- NRW). 

Tatsächliches Baujahr:  1980 
Übliche Gesamtnutzungsdauer gemäß GMB 2022:  80 Jahre 
Modifizierte Restnutzungsdauer aufgrund des Istzustandes 
bzw. nach Instandsetzung (mittlerer Modernisierungsgrad):  35 Jahre 
 

Garage 

Im nordöstlichen Bauwich wurde eine Einzelgarage erstellt. Es handelt sich um eine 
typische Fertiggarage mit Flachdach und Stahlschwingtor. Die Garage war am Termin 
nicht zugänglich. Folglich können keine Aussagen über Ausstattung und Zustand ge-
macht werden. 

 

Außenanlagen: 

Das Gebäude wurde freistehend und zurückversetzt zu den Straßen hin erstellt. Die 
unbebauten Flächen vor dem Gebäude wurden offen angelegt und überwiegend mit 
Betonsteinpflaster befestigt, vereinzelt asphaltiert. An der südwestlichen Fassade be-
finden sich 3 Kundenparkplätze, die von der Frintroper Straße her befahren werden. 
Weiter rechts wurde eine Grünfläche mit zwei Bäumen zwischen dem gepflasterten 
Bereich entlang der Gebäudefassade und der öffentlichen Gehwegsfläche angelegt. 
Links der Stellplätze, bzw. im südwestlichen grenznahen Grundstücksbereich verläuft  
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eine Zufahrt zum rückwärtigen Hofbereich. Zufahrt und Hof wurden zum Teil asphal-
tiert, gepflastert und betoniert. Hier befinden sich etwa 3 weitere PKW-Stellplätze. 
Die Einfriedung zum nordöstlich angrenzenden Nachbarn erfolgt durch eine Hecke, 
zum nordwestlich angrenzenden Nachbarn durch eine kleine Mauer (vermutlich auf 
dem Nachbargrundstück stehend). Im nordöstlichen Bauwich wurde eine Einzelgara-
ge erstellt welche von der Straße Rabenhorst her befahren wird. 

Wert der Außenanlagen, Zeitwert: Ca. 30.000 € (wert-, nicht kostenorientiert). 

Anmerkung: Außenanlagen sind grundsätzlich nur in der Höhe zu berücksichtigen, 
wie sie schätzungsweise den Verkehrswert des Grundstücks, d.h. den Wert für den 
durchschnittlichen Nachfrager nach dem Bewertungsobjekt über den reinen Boden-
wert hinaus erhöhen. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass tatsächlich 
entstandene Herstellungskosten nicht immer eine Erhöhung des Sachwertes verursa-
chen, bzw. nur zu einem Teil Berücksichtigung finden.   
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2.3 Massen und Flächen 

Bruttogrundflächen (BGF): 

Die Bruttogrundflächen wurden auf der Grundlage der, der Hausakte der Stadt Essen ent-
nommenen, Pläne ermittelt. Es handelt sich dabei um Circa - Maße, da ein gesondertes Auf-
maß nicht angefertigt wurde. 

Gewerbegebäude 
 8,30 * 8,70 + 18,66 * 14,12 * 0,5 + 3,60 * 23,00 * 0,5  
 + 17,30 * 16,30 * 0,5 = 386,34 m² 

Bruttogrundfläche Gewerbegebäude: rd. 386,00 m² 
 
 
Nutzflächen: 

Die Nutzflächen wurden den Planunterlagen der Hausakte der Stadt Essen entnommenen 
(Bauantragsplan aus 2021) und auf Plausibilität überprüft. Es handelt sich dabei um Circa - 
Maße, da ein gesondertes Aufmaß nicht angefertigt wurde. 

Die Berechnungen weichen zum Teil von den relevanten Vorschriften wie II.BV und WoFlV 
ab und sind nur zum Zwecke der nachfolgenden Wertermittlung zu verwenden. 

 
Gewerbeeinheit: 

Gem. Planunterlagen (mit Putzabzug):  
Verkaufsraum: 258,72 m² * 0,97 = 250,96 m² 
Werkstatt:   34,50 m² * 0,97 = 33,47 m² 
Lager:    9,95 m² * 0,97 = 9,52 m² 
Teeküche:   11,90 m² * 0,97 = 11,54 m² 
Flur:   13,77 m² * 0,97 = 13,36 m² 
Büro:     6,85 m² * 0,97 = 6,64 m² 
WC:     5,54 m² * 0,97 = 5,37 m² 
WC:     2,88 m² * 0,97 = 2,79 m² 
WC:     3,20 m² * 0,97 =     3,10 m² 
  336,75 m² 

Nutzflächen Gewerbeeinheit gesamt: rd. 337,00 m² 
 
Technikräume:  
Heizung: 4,30 m² * 0,97 = 4,17 m² 
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3. Verkehrswertermittlung 

DEFINITION DES VERKEHRSWERTS 
Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert: „Der Verkehrswert wird 
durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsäch-
lichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder 
des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche 
oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“  
 
WERTERMITTLUNGSGRUNDLAGEN 
Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird eine Kaufpreissammlung ge-
führt, in die u.a. auch Daten aus den von den Notaren dem Gutachterausschuss in Ab-
schrift vorgelegten Grundstückskaufverträgen übernommen werden. Die Kaufpreis-
sammlung ermöglicht dem Gutachterausschuss einen umfassenden Überblick über 
das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. Die für die Wertermittlung grundlegen-
den Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie die im Gutachten verwendete Litera-
tur sind in "Literaturverzeichnis“ aufgeführt.  

3.1 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens 

Nach den Vorschriften der Wertermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des Ver-
kehrswertes das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sach-
wertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 ImmoWertV). 
 
Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren 
sind: 
-  Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der Verfahren sollen den in diesem 
 Grundstücksteilmarkt vorherrschenden Marktüberlegungen (Preisbildungs- 

mechanismen) entsprechen. 
-  Zur Bewertung bebauter Grundstücke sollten mindestens 2 möglichst weitge-
 hend voneinander unabhängige Wertermittlungsverfahren angewendet werden.  
 Das zweite Verfahren dient unter anderem zur Überprüfung des ersten Ver- 
 fahrensergebnisses. 
-  Die für die marktkonforme Wertermittlung erforderlichen Daten und Marktan-  

passungsfaktoren sollten zuverlässig aus dem Grundstücksmarkt (d.h. aus ver-
gleichbaren Kauffällen) abgeleitet worden sein.  

 
Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Ver-
kehrswert vorrangig mit Hilfe des Ertragswertverfahrens zu ermitteln, weil bei der 
Kaufpreisbildung für Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts der 
nachhaltig erzielbare Ertrag im Vordergrund steht.   
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Das Ertragswertverfahren (gem. §§ 27 - 34 ImmoWertV) ist durch die Verwendung 
des aus vielen Vergleichskaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes ein Preis-
vergleich, in dem vorrangig die in dieses Bewertungsmodell eingeführten Einfluss-
größen (insbesondere Mieten, Restnutzungsdauer, Zustandsbesonderheiten) die Wert-
bildung und Wertunterschiede bewirken.  
 
Zusätzlich wird eine Sachwertermittlung durchgeführt; das Ergebnis wird unterstüt-
zend für die Ermittlung des Verkehrswerts (dort zur Beurteilung des Werts der bauli-
chen Substanz und zur Überprüfung des Ertragswertes) herangezogen.  
Das Sachwertverfahren basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung technischer 
Merkmale. Der Sachwert wird als Summe von Bodenwert und Wert der baulichen 
Anlagen (Wert der Gebäude, der besonderen Betriebseinrichtungen und der baulichen 
Außenanlagen) und Wert der sonstigen Anlagen ermittelt.  
 
Da grundsätzlich 2 Wertermittlungsverfahren zur Überprüfung der Verfahrensergeb-
nisse durchgeführt werden sollten, werden sowohl eine Ertrags- als auch Sachwerter-
mittlung im nachfolgenden Gutachten getätigt.  
Sowohl bei der Ertragswert- als auch bei der Sachwertermittlung sind alle, das Be-
wertungsgrundstück betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkma-
le sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen: 
  
- Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener Instand-  
  haltungsaufwendungen oder Baumängel und Bauschäden, soweit sie nicht bereits   
  durch den Ansatz eines reduzierten Ertrags oder einer gekürzten Restnutzungs- 
  dauer berücksichtigt sind, 
- Wohnungs- und mietrechtliche Bindungen (z.B. Abweichungen von der ortsübli- 
  chen Miete), 
- Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke, 
- Abweichungen in der Grundstücksgröße, wenn Teilflächen selbständig 
  verwertbar sind. 
 

ERBBAURECHT 
 
Gemäß § 47 ImmoWertV21 ist der Verkehrswert des Erbbaurechts unter Berücksichti-
gung der vertraglichen Vereinbarungen und der sonstigen wertbeeinflussenden Umstände 
in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Daten zu ermitteln.  
Zu berücksichtigen sind insbesondere der Höhe des Erbbauzinses, der Dauer des Erb-
baurechts, einer bei Zeitablauf zu zahlenden Entschädigung sowie sonstiger den Wert 
beeinflussender Umstände zu ermitteln. Im Zwangsversteigerungsverfahren entfallen 
sämtliche Belastungen aus Abt. II, so auch ein event. Erbbauzins.  
Es wird nachfolgend ein erbbauzinsfreies Erbbaurecht ermittelt.  
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Der Verkehrswert des Erbbaurechts kann im Vergleichswertverfahren nach den §§ 49 
und 50 ImmoWertV21 oder auf andere geeignete Weise ermittelt werden. 
Gemäß § 49 ImmoWertV21 (1) kann der Wert des Erbbaurechts insbesondere ermittelt 
werden  
1. aus Vergleichspreisen für veräußerte Erbbaurechte,  
2. ausgehend von dem nach § 50 zu ermittelnden finanzmathematischen Wert des Erb-
baurechts oder  
3. ausgehend vom Wert des fiktiven Volleigentums im Sinne des Satzes 2.  
 
Der vorläufige Vergleichswert des Erbbaurechts kann insbesondere ermittelt werden  
1. auf der Grundlage einer statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl von 
Vergleichspreisen,  
2. durch Multiplikation des finanzmathematischen Werts des Erbbaurechts mit einem 
objektspezifisch angepassten Erbbaurechtsfaktor oder  
3. durch Multiplikation des Werts des fiktiven Volleigentums mit einem objektspezifisch 
angepassten Erbbaurechtskoeffizienten. 
 
Zur Veranschaulichung siehe zwei Grafiken aus dem Artikel von Sebastian Drießen aus 
„immobilien & bewerten 03/2022“:  

 
 
Im vorliegenden Falle liegen keine geeigneten Vergleichskaufpreise vor. Bezüglich der 
Vorgehensweise wird gem. § 49 3. zunächst der Wert des Volleigentums ermittelt.  
 

 



E V A  H Ö F F M A N N - D O D E L   182 K 027/21                Datum   30.01.2023  Blatt  34 
 
 
Der Wert des fiktiven Volleigentums ist der Wert des fiktiv unbelasteten Grundstücks, 
der dem marktangepassten vorläufigen Vergleichs-, Ertrags- oder Sachwert ohne Berück-
sichtigung von besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen entspricht.  
Da die Restnutzungsdauer des Gebäudes geringer ist als die Laufzeit des Erbbaurech-
tes folgt daraus, dass kein Gebäudewertanteil des Grundstückseigentümers in der 
Verkehrswertermittlung zu berücksichtigen ist. 
 
Nachfolgend wird der Verkehrswert des Erbbaurechtes nach den Grundsätzen der 
ImmoWertV 21 durchgeführt, finanzmathematische Methode, wie sie im § 50 Im-
moWertV 21 beschrieben wird. Siehe auch Drießen in „immobilien & bewerten 
03/2022“: „In § 50 wird die Ermittlung des finanzmathematischen Werts eines Erbbau-
rechts geregelt. Sie entspricht in wesentlichen Teilen der in Nr. 4.3.2.2 Wert R 2006 be-
schriebenen Vorgehensweise der finanzmathematischen Methode.“  
 
MARKTANPASSUNG 
 
Siehe Auszug aus Sprengnetter Immobilienbewertung, lose Blattsammlung:  
"Die WertR 2006 führt in Abschnitt 4.3.2.2 lediglich aus, dass auf das nach der fi-
nanzmathematischen Methode (d.h. als Summe aus einem ermittelten Boden- und 
ggf. Gebäudewertanteil) bewerteten Erbbaurecht zur Berücksichtigung der Lage auf 
dem Grundstücksmarkt ein Marktanpassungsfaktor anzuwenden ist. Weiter heißt es 
a.a.O.: „Soweit ... Marktanpassungsfaktoren für Erbbaurechte ... aufgrund regionaler 
Analysen vorliegen, ist ihre Anwendbarkeit über die untersuchte Region hinaus im 
Einzelfall zu prüfen.“  
Es ist davon auszugehen, dass bei bebauten Erbbaurechten eine zusätzliche Marktan-
passung (über die hinaus, die durch den Liegenschaftszinssatz für normale bebaute 
Grundstücke realisiert wird) grundsätzlich immer erforderlich ist." 

Hinsichtlich der Marktanpassung ist zunächst von den gleichen Marktmechanismen 
wie für ein unbelastetes Volleigentum auszugehen. Über den üblichen Marktanpas-
sungsfaktor hinaus, muss jedoch ein weiterer Abschlag für die Tatsache, dass es sich 
um ein bebautes Erbbaurecht handelt, vorgenommen werden, da der Bodenwertanteil 
nicht tatsächlich in das Eigentum des Erbbaurechtsnehmers übergeht.  
Da für das in der vorliegenden Form veröffentlichte Bewertungsmodell keine (örtlich 
abgeleiteten) Marktanpassungsfaktoren vorliegen, wird sich auf eigene Erfahrungen 
und Einschätzungen bezogen.  
Es wird ein zusätzlicher Markanpassungsabschlag von 5 % für die Eigenschaft als 
Erbbaurecht angesetzt.  
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3.2 Bodenwertermittlung 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen 
bzw. vom Ertragswert der baulichen Anlagen i.d.R. auf der Grundlage von Ver-
gleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren so zu ermitteln, wie er sich ergeben 
würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermitt-
lung herangezogen werden (vgl. §24 Abs. 1 und §13 Abs.2 ImmoWertV). Der Boden-
richtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grund-
stücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im We-
sentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den 
Quadratmeter Grundstücksfläche.  
Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den 
wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen - wie Erschließungszustand, abgaben-
rechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nut-
zung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpas-
sungen des Bodenrichtwertwerts berücksichtigt. 
 
3.2.1 Bodenrichtwert  
Im vorliegenden Fall liegt ein geeigneter, d.h. hinreichend gegliederter und bezüglich 
seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter zonaler Bodenrichtwert vor. Die Ab-
grenzung der nach § 196 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 15 ImmoWertV vorgeschriebenen 
Bodenrichtwertzonen fasst Gebiete mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und 
Wertverhältnissen zusammen. Die Bodenrichtwerte besitzen Eigenschaften, die den 
durchschnittlichen Eigenschaften der Grundstücke in der jeweiligen Zone entspre-
chen. 
Gemäß textlichen Zusatzinformationen zum Bodenrichtwert ist, unabhängig von der 
Zuordnung eines Grundstücks zu einer Bodenrichtwertzone, zur Wertermittlung in 
jedem Fall eine sachverständige Prüfung der wertrelevanten Eigenschaften und 
Merkmale, insbesondere des Entwicklungszustands nach § 3 und der weiteren Grund-
stücksmerkmale nach § 2 und §5 ImmoWertV erforderlich. 
Hier ist gemäß Gutachterausschuss Essen die folgende Vorgehensweise und Reihen-
folge zu beachten: 
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Die Bodenrichtwerte für Wohnbaugrundstücke beziehen sich modellbedingt auf eine 
Baulandtiefe bis zu 40 m. Grundstücke mit größerer Tiefe sind in der Regel qualitativ 
zu unterteilen, vgl. Abb. 1. Für Baulandtiefen unter 40 m wurde keine Wertabhängig-
keit festgestellt. Abhängigkeiten vom Maß der baulichen Nutzung (Geschossflächen-
zahl, Baulandtiefe unter 40m, Grundstücksfläche) wurden nicht festgestellt. 
 
Der Bodenrichtwert in der Richtwertzone 17233 in Essen-Bedingrade, Frintroper 
Straße 194, beträgt zum Stichtag 01.01.2022: 400,00 €/m² 
 
Das Richtwertgrundstück der angrenzenden Zone ist wie folgt definiert: 
Entwicklungszustand = Baureifes Land 
Nutzungsart = Mischgebiet, mehrgeschossig,  
  Wohnbaufläche 
Erschließungsbeitrags- 
rechtlicher Zustand = frei nach BauGB und KAG  

Anzahl der Vollgeschosse = II - VIII  
Grundstückstiefe = 40 m 
 
Abgleich mit benachbarten Bodenrichtwertzonen gleicher Nutzungsart 

Aufgrund der vorliegenden Nutzung (tatsächliche Nutzung: gewerbliche tertiäre 
Nutzung, Laden- und Lagerflächen) ist das zu bewertende Grundstück nicht mit den 
Richtwerten seiner Zone vergleichbar. Der nächst gelegene Bodenrichtwert mit ver-
gleichbarer tertiärer Nutzung ist wie folgt definiert:  

Der Bodenrichtwert in der Richtwertzone 80584 in Essen – Schönebeck, beträgt 
zum Stichtag 01.01.2022:  
 290,00 €/m² 
Entwicklungszustand = Baureifes Land 
Baufläche/Baugebiet         = gewerbliche Baufläche,  
  tertiäre Nutzung 
Erschließungsbeitragsrechtlicher Zustand  =  frei 
Anzahl der Vollgeschosse      =  I-V 
 
Die Bodenrichtwerte für Gewerbegrundstücke variieren sehr stark.  
So findet man in Essen Richtwerte für klassische Gewerbeflächen von ca. 65 €/m² 
bis 150 €/m². Für tertiäre Nutzungen ist die Spannbreite noch größer und variiert 
von ca. 185 €/m² bis 1.100 €/m². 
Bodenrichtwerte für tertiäre Nutzung um die 1.000 €/m² sind jedoch Einzelfälle und 
nur für Gebiete, die eine Eigenschaft als hochwertige Bürostandorte besitzen erziel-
bar. Die überwiegenden Werte für tertiäre Nutzung liegen in der Bandbreite zwi-
schen 200 und 600 €/m².  
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Ausschlaggebend für die Richtwerthöhe ist zum überwiegenden Teil die Umge-
bungsbebauung, bzw. Prägung des Gebietes und darüber hinaus auch die Ausnutz-
barkeit. Die hohen Werte werden für reine Bürostandorte erzielt.  
Das zu bewertende Gebiet ist ein allgemeines Wohngebiet, weshalb ein eher niedri-
ger Richtwert für tertiäres Gewerbe angemessen ist.  
Der Richtwert für tertiäre Nutzung liegt unweit von dem zu bewertenden Grund-
stück und entspricht bezüglich der Ausnutzung dem zu bewertenden Grundstück.  
Es wird von einem Basiswert, nutzungsentsprechender Bodenwert, von 290,00 €/m² 
ausgegangen.   
 
Anpassung an die Wertverhältnisse zum Stichtag 

Die Bodenrichtwerte wurden zum 1.01.2022 abgeleitet. Der Bodenrichtwert in der re-
levanten Gewerbe-Zone stagniert seit 2018, so dass zum Wertermittlungsstichtag 
08.12.2022 keine Anpassung gegeben ist.  
 
Bodenwert, Gesamtgrundstück:  

Unter Bezug auf den Bodenrichtwert wird der Bodenwert zum Wertermittlungsstich-
tag 08.12.2022 wie folgt geschätzt:  

Erschließungsbeitrags- und abgabenfreies Bauland: 
 869 m² * 290,00 €/m² =  252.010,00 € 
   rd. 252.000,00 € 
 
Das Grundstück ist 869 m² groß. Es besteht nach Freilegung ein Potenzial zur Nut-
zung als Wohnbauland. Dazu müssten jedoch behördliche Anträge gestellt werden, 
Nutzungsänderung der gewerblichen Nutzung zu Wohnnutzung mit sämtlichen da-
zugehörigen Fachingenieurleistungen. Es sind zudem Freilegungskosten und ggf. 
Untersuchungen zur Bodenqualität aufgrund der Nutzungsänderung von gewerbli-
cher Nutzung zu Wohnnutzung zu berücksichtigen.  
Bei zeitlich befristet deutlich über- oder unterausgenutzten Grundstücken ist der nut-
zungsabhängige Bodenwert anzusetzen. Der Wertvorteil, der sich aus der zukünftigen 
Nutzbarkeit ergibt, wäre als boG zu berücksichtigen. Dieser Wertvorteil ergibt sich 
aus der Differenz zwischen dem freigelegten Bodenwert und dem nutzungsentspre-
chenden Bodenwert.  
Für das Erbbaurecht ist diese Gegebenheit jedoch nicht relevant, denn durch den 
Erbbauvertrag ist die Nutzung als Gewerbe vorgegeben. Das Potenzial würde sich 
erst bei Aufhebung des Erbbauvertrages und Zusammenlegung von Erbbaugrund-
stück und Erbbaurecht ergeben.  
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3.2.3 Bodenwertanteil des Erbbaurechts  

Zur Modellerklärung siehe Seite 32-34.  

Zum angemessenen Erbbauzinssatz, Wohnungsbau, siehe Auszug aus dem Grund-
stücksmarktbericht NRW 2022:  

 
Der Erbbauzinssatz für Gewerbeobjekte liegt jedoch generell höher als der Erbbauzins-
satz im Wohnungsbau.  

Vor einigen Jahren lag der ortsübliche Liegenschaftszinssatz für Gewerbeimmobilien 
bei 6%. Da die Erbbauzinsen kontinuierlich gesunken sind, jedoch keine Zahlen für 
Erbbauzinsen bei Gewerbeobjekten vorliegen, kann der ortübliche Erbbauzinssatz nur 
geschätzt werden. Es wird sodann von einem ortsüblich erzielbaren Erbbauzinssatz von 
ca. 5 % ausgegangen.  
 
Bodenwertanteil des Erbbaurechts: 

Bodenwert des unbelasteten Grundstücks:  252.000,00 € 

Angemessener Erbbauzins am Wertermittlungsstichtag 
0,05 x 252.000,00 =  12.600,00 € 
 
Vervielfältiger V  *     18,7 
Restlaufzeit des Erbbaurechts = 56 Jahre 
und Erbbauzinssatz = 5 %  

Bodenwertanteil des erbbauzinsfreien Erbbaurechts 235.620,00 € 
  rd. 236.000,00 € 
 
Anmerkung: Aufgrund der hohen Laufzeit des Erbbaurechts entspricht der erbbau-
zinsfreie Bodenwertanteil des Erbbaurechts in etwa dem unbelasteten Bodenwertan-
teil.   
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3.3 Ertragswertermittlung 
 
Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 ImmoWertV 
beschrieben. 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen 
Erträgen (insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller 
Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den (Ertrags)Wert des Grund-
stücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich 
der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhal-
tung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 
Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des 
Bodenwerts mit dem Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt 
somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 
Der auf die baulichen und sonstigen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich 
als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des 
Grund und Bodens“. 
Der (Ertrags)Wert der baulichen und sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung 
(d.h. Zeitrentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sons-
tigen Anlagen unter Verwendung des Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungs-
dauer ermittelt. 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „Wert der 
baulichen und sonstigen Anlagen“ zusammen. 
Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen 
abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf 
der Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 
 
Modellkonformität (§ 10 ImmoWertV) 
 
Bei Anwendung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten sind die-
selben Modelle und Modellansätze zu verwenden, die der Ermittlung dieser Daten 
zugrunde lagen (Grundsatz der Modellkonformität). Hierzu ist die nach § 12 Absatz 6 
ImmoWertV erforderliche Modellbeschreibung zu berücksichtigen.  
Liegen für den maßgeblichen Stichtag lediglich solche für die Wertermittlung erfor-
derlichen Daten vor, die nicht nach dieser Verordnung ermittelt worden sind, ist bei 
Anwendung dieser Daten im Rahmen der Wertermittlung von dieser Verordnung ab-
zuweichen, soweit dies zur Wahrung des Grundsatzes der Modellkonformität erfor-
derlich ist.  
Es ist sodann nach dem folgenden Ertragswertmodell des Gutachterausschuss Essen-
vorzugehen, siehe Auszug aus dem Grundstücksmarktbericht 2022:  
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Die zur Ertragswertermittlung führenden Daten sind nachfolgend erläutert.  
 
Rohertrag / Reinertrag (§ 31 ImmoWertV) 
Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässi-
ger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträgen; hierbei sind die tatsächlichen Erträge 
zugrunde zu legen, wenn sie marktüblich erzielbar sind bzw. dem Modell des GAA 
Essen entsprechend die nachhaltig erzielbaren Erträge. Der jährliche Reinertrag ergibt 
sich aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten. 
 
Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV) 
Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zu-
lässige Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen, die nicht durch Umlagen 
oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Zu den Bewirtschaftungskosten gehö-
ren die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die 
Betriebskosten. Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Er-
tragsminderung zu verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, 
Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, 
der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es 
umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf 
Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 Ziffer 3 
ImmoWertV u. § 29 Satz 1 und 2 II. BV). Zur Bestimmung des Reinertrags werden 
vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom 
Eigentümer zu tragen sind, d.h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die 
Mieter umgelegt werden können.  
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Ertragswert / Rentenbarwert (§ 34 ImmoWertV) 
Der Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezoge-
ne (Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungs-
dauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. 
Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge - abgezinst 
auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig gleichzuset-
zen mit dem Ertragswert des Objekts. 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die (wirtschaftliche) 
Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 
 
Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV) 
Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen 
(und sonstigen) Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung 
voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie ist demnach ent-
scheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des Objekts, 
nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig. Instandset-
zungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen oder andere Ge-
gebenheiten können die Restnutzungsdauer verlängern oder verkürzen. 
Bei Modernisierungsmaßnahmen wird die Restnutzungsdauer nach Anlage 2 Im-
moWertV des Modells zur Ableitung von Liegenschaftszinssätzen der AGVGA. 
NRW verlängert. Für in diesem Modell genannte Modernisierungsmaßnahmen wer-
den Punkte vergeben. Länger zurückliegende Modernisierungen werden mit einer 
verminderten Punktzahl berücksichtigt. 
Die Restnutzungsdauer wurde bei der vorgegebenen Gesamtnutzungsdauer von 60 
Jahren mit 35 Jahren ermittelt. 
 
Liegenschaftszinssatz (§ 21 ImmoWertV) 
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf 
der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für 
mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger 
Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert 
abgeleitet. Der Ansatz des Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Er-
tragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkon-
formes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. Der Liegenschaftszinssatz 
ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens.  
Der spezifische Liegenschaftszins des zu bewertenden Objektes wurde in Anleh-
nung an den Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses der Stadt Essen 
sowie an bundesdurchschnittliche Untersuchungen ermittelt unter Berücksichtigung  
der zur Ermittlung herangezogenen Daten und Einordnung gemäß der individuellen 
Eigenschaften des zu bewertenden Objektes. 
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Laut Auswertungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Es-
sen liegen Liegenschaftszinssätze für gewerblich genutzte Gebäude in Essen bei 6,4 
% bei einer Standardabweichung von 2,1, für Büro/Handel bei 3,8 % Standardabwei-
chung von 0,6.  
Der Liegenschaftszinssatz wird unter Berücksichtigung der Merkmale des Objektes 
sowie der aktuellen Marktsituation und der Lage für das vorliegende Objekt mit 5 % 
geschätzt. Siehe auch Referenzahlen aus dem GMB NRW 2022:  
 

 
 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle 
vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigen-
schaften des Bewertungsobjekts (z.B. Abweichungen vom normalen baulichen Zu-
stand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden 
(siehe nachfolgende Erläuterungen), oder Abweichungen von den marktüblich er-
zielbaren Erträgen). 
 
Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i.d.R. bereits von Anfang an anhaften - 
z.B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktio-
nale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wand-
lungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche 
äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen 
auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. 
Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Ein-
zelpositionen bezogene Kostenermittlungen erfolgen.  
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Die Bewertungssachverständige kann i.d.R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen 
zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da nur zer-
störungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, grundsätzlich keine Bauschadensbe-
gutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadenssachverständigen 
notwendig).  
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswerter-
mittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhen-
den in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsauf-
nahme, technischen, chemischen o.ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kosten-
schätzung angesetzt sind. 
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswerter-
mittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhen-
den in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsauf-
nahme, technischen, chemischen o.ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kosten-
schätzung angesetzt sind. 
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3.3.1 Ausgangsdaten 

Das Gebäude ist komplett vermietet.  
 
Für die Ertragswertermittlung ist gemäß Model des Gutachterausschuss Essen von der 
marktüblich erzielbaren Miete auszugehen. Abzustellen ist dabei grundsätzlich auf 
die ortsübliche Vergleichsmiete als Grund- oder Nettokaltmiete, wie sie bei der heu-
tigen mietvertraglichen Praxis zur Regel geworden ist. Die Nettokaltmiete ist der 
Mietzins ohne Betriebskosten. Es wird davon ausgegangen, dass alle Betriebskosten 
aufgrund vertraglicher Vereinbarungen neben der Vergleichsmiete durch Umlagen 
erhoben werden. 
Die marktüblich erzielte Miete ist mit der tatsächlichen Miete zu vergleichen. Als 
Ausgangswert für die Ertragswertermittlung wird die marktüblich erzielbare Miete 
zugrunde gelegt. Bei wesentlich zu gering vermieteten Wohnungen ist eine Min-
dermiete zu berechnen. Zunächst ist jedoch zu prüfen, ob die tatsächliche Miete an 
das ortsübliche Niveau angepasst werden kann.  
 
Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 
 
Gewerbeflächen  

Bei Gewerbeimmobilien ist grundsätzlich zu prüfen, ob die derzeitige Nutzung sinn-
voll und rentierlich ist, d.h. ob ein Bedarf an dem Standort besteht, oder ob durch eine 
Nutzungsänderung eine wirtschaftlichere Verwertung der Immobilie erreicht werden 
kann. Für die Wertermittlung ist grundsätzlich auf die wirtschaftlich vernünftigste 
Nachfolgenutzung abzustellen.  

Das Gebäude wird als Einzelhandelsfläche, Fachhandel, genutzt. Die Nachfolgenut-
zung als Handelsflächen, großflächige Verkaufsfläche mit Nebenräumen, kann als 
nachhaltig gesehen werden. Die ursprüngliche Nutzung als Verbrauchermarkt ist 
nicht mehr wahrscheinlich, da die Fläche mit 251 m² Verkaufsfläche, Gesamtfläche: 
337 m², mittlerweile unüblich (zu klein) geworden ist. Einzelhandelsflächen, welche 
nicht im Bereich Discounter liegen, und auch nicht in Zentrumslagen sind, erzielen 
jedoch wesentlich geringere nachhaltige Mieten.  

Das Objekt ist aktuell an einen Einzelhandelsbetrieb für die Vermietung von Bauma-
schinen vermietet. Die tatsächliche Miete ist hier wesentlich zu hoch, d.h. nicht nach-
haltig.  
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Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

Mietspannen div. Marktbeobachter: 

Ladenflächen: 
 
Mietspannen div. Marktbeobachter: 
Gemäß des IVD Preisspiegels für 2022 liegen die Ladenmieten in  
1b - Nebenkern – Lagen bei: 5,50 € / m² bei einer Geschäftsgrößen ab 150 m² 
1b - Geschäftskern – Lagen bei: 13,00 € / m² bei einer Geschäftsgrößen ab 150 m² 
 
RDM-Preisspiegel 2022 
 

 

 
 

Immopromeo Gewerbemietspiegel Essen 2022: 

 
 

Eine Nutzung als Ausstellungsfläche ist vom Mietniveau vergleichbar, weshalb nach-
folgend zusätzlich durchschnittliche Mieten für diesen Teilmarkt aufgeführt wurden:  
 
Büro- und Ausstellungsflächen 

Die Höhe von Büromieten hängt insbesondere ab von: Lage, Parkmöglichkeiten, zeit-
gemäßes Erscheinungsbild, Ausstattung, Nutzungswert, Aufteilung.  

Zur allgemeinen Marktlage für Büroflächen ist anzumerken, dass unterschieden wer-
den muss zwischen Bestandsobjekten in mittleren bis mäßigen Lagen und Neubauten 
in guten Lagen. Die Spitzenmieten für Büroflächen sind relativ stabil in Essen, die 
Nachfrage in diesem Bereich ist gegeben. Für Bestandsobjekte vor Allem innerhalb 
von Gewerbegebieten ist die Nachfrage mäßig, Leerstände finden sich vor allem in 
diesem Bereich. 
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Metropole Ruhr Business in Zusammenarbeit mit der Bulwiengesa AG,  
Immobilienmarktbericht Ruhr 2021-1 
 

 
 

 

 
 
RDM-Preisspiegel 2022 für Essen: 

Einfache Lage:   7,00 €/m² 
Mittlere Lage:   9,00 €/m² 
Gute Lage:   13,00 €/m² 
 

Mietspiegel IVD 2022 für Essen:  

Einfacher Nutzungswert:  4,00 €/m² 
Mittlerer Nutzungswert:  5,50 €/m² 
Guter Nutzungswert:  11,00 €/m² 
 
Gewerbemietspiegel immopromeo 2022 für Essen: 

Einfache Bürolagen        5,00 – 6,50 €/m² 
Mittlere Bürolagen        6,00 – 9,00 €/m² 
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Lagerflächen  
 
Immobilienmarkbericht Ruhr 2020, Metropole Ruhr Business in Zusammenarbeit 
mit der Bulwiengesa AG 
 

 
Metropole Ruhr Business in Zusammenarbeit mit der Bulwiengesa AG,  
 
Immobilienmarktbericht Ruhr 2022-1 
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Immopromeo 2022 (Grundstücksbörse Ruhr e.V.):  
Altbauhallen eingeschossig: 3,00 € bis 3,50 €/m² 
Hallen bis 10 Jahre alt eingeschossig: 3,50 € bis 4,50 €/m² 
Hallen bis 5 Jahre alt eingeschossig: 4,50 € bis 5,70 €/m² 
 
 
Aufgrund der Parameter, Lage in einem Mischgebiet an einer Durchfahrtsstraße (Be-
dingrade, Grenze zu Schönebeck), tlw. modernisierte Ausstattung, zugeordnete La-
ger- und Nebenflächen, ebenerdige Lage und gute Anlieferungsmöglichkeit wird die 
Miete für die Verkaufsfläche mit 9,00 €/ m² geschätzt. 
Die Miete für die Lagerfläche kann mit 4,50 €/ m², für die Sozial- und Personalräu-
me mit 5,50 €/ m² geschätzt werden.  
 
Die Außenflächen werden tlw. für die LKW bzw. PKW-Zufahrten und deren Ran-
gierflächen benötigt. Ca. 150 m² können zu Abstell- bzw. Parkplatzflächen genutzt 
werden. Für diese Flächen wird die ortsübliche Miete mit 0,50 € / m² geschätzt.  
 
Ortsüblich und nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete (ohne Betriebskosten) 

 
  

m2 €/m2 €/Monat €/Jahr

Verkaufsflächen 251,00 9,00 2.259,00 27.108,00

Lagerflächen 43,00 4,50 193,50 2.322,00

Büro- und Nebenflächen 43,00 5,50 236,50 2.838,00

Außenflächen 150,00 0,50 75,00 900,00

Garage 50,00 600,00

Gesamtnutzfläche, innen 337,00 33.768,00
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Jährliche Nettokaltmiete insgesamt 33.768,00 €/Jahr 
 
Plausibilisierung über die Flächenproduktivität und Mietleistungsfähigkeit: 
 
Die Daten wurden dem Skript von Dipl.Ing. Viktor-Hermann Müller, „Kleinere Ge-
werbeimmobilien in der Bewertungspraxis“ aus 2021, entnommen.  
Danach ist die Flächenproduktivität von Einzelhandelsobjekten generell abnehmend 
zu beurteilen. Im Durchschnitt betrug 2021 die Flächenproduktivität für den Einzel-
handel insgesamt rd. 3.400 €/m² Verkaufsfläche, wobei anzumerken ist, dass diese je 
nach Branche stark schwankt. Für die Möbelbranche z.B. liegt sie nur bei 1.500 €/m² 
Verkaufsfläche. Für die Lebensmittelbranche werden höhere Zahlen erreicht, im 
Durchschnitt 4.100 €/m² Verkaufsfläche.  
Die Mietleistung ist ebenfalls stark schwankend und wird im o.g. Fachseminar mit 4 
bis 9 % des Umsatzes angegeben, wobei der Durchschnitt im Einzelhandel bei 5 %, 
bei Discountern jedoch durchschnittlich nur bei 3,6 % liegt. Für den Großhandel lie-
gen sie sogar nur bei rd. 1%.  
Für den vorliegenden Fall wird mit 4 % Mietleistung (unterer Wert für Einzelhan-
delsbetriebe) gerechnet.  
Bezüglich des geschätzten nachhaltigen Jahresrohertrages von 33.768,00 €/Jahr ergibt 
sich somit eine Flächenproduktivität von: 33.768,00 € / 0,04 = 844.200 € / 251 m² 
Verkaufsfläche = 3.363,35, rd. 3.400 €/m². Dies stellt den Mittelwert dar und wird für 
das zu bewertende Objekt als angemessen geschätzt.  
  
Überprüfung der tatsächlichen Miete 
 
Die tatsächliche Miete (nach Aussage des Ehemanns der Eigentümerin) beträgt  
4.300 €/Monat und würde einer Flächenproduktivität von: 4.300 €/Monat * 12 = 
51.600 €/Jahr / 0,04 = 1.290.000 € / 251 m² Verkaufsfläche = 5.139,44, rd. 5.100 €/m² 
entsprechen und läge weit über dem mittleren Bereich (auch über dem der Lebensmit-
teldiscounter), was für das vorliegende Objekt und tatsächliche Nutzung zu hoch ist. 
Überhöhte Mieten können nicht als nachhaltig eingeschätzt werden. Es ist gemäß 
Grundstücksmarktbericht und Bewertungsgrundsätzen von der nachhaltig zu erzie-
lende Miete für die Ertragswerberechnung auszugehen.  
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3.3.2 Ertragswert Flurstück 177 
 
Jährliche Nettokaltmiete insgesamt 33.768,00 €/Jahr 
 
Abzüglich Bewirtschaftungskosten jährlich: 
Verwaltungskosten: 
 2,00 % des Rohertrages gem. GMB Essen = -   675,36 € 

Instandhaltungsaufwendungen: 
 5,85 €/m² Büro- und Nebenflächen (337,00 m²) + 69,00 €/Garage 
 gem. GMB Essen = - 2.040,45 € 

Mietausfallwagnis: 
 4,00 % der gewerblichen Erträge gem. GMB Essen = -      1.350,72 € 
   - 4.066,53 € 
Bewirtschaftungskosten jährlich insgesamt:                                              -  4.066,53 € 
 
Jährlicher Reinertrag: 29.701,47 € 
 
Reinertrag des Bodens  
(Liegenschaftszinssatz * Bodenwert) 
5,0 % * 252.000,00 €                                                                                  - 12.600,00 € 
Ertrag des Gebäudes 17.101,47 € 
 
Restnutzungsdauer des Gebäudes 35 Jahre 
Vervielfältiger * 18,699 
bei 35 Jahren Restnutzungsdauer und 5,0 % Liegenschaftszinssatz 
 
Ertragswert der baulichen Anlagen 319.780,39 € 
Bodenwert, Gesamtgrundstück                                                              + 252.000,00 € 
 
Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks 571.780,39 € 
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3.3.2 Ertragswert des Erbbaurechts  
 
Gebäudewertanteil  + Wertanteil der baulichen und sonstigen Anlagen, der vom 
Grundstückseigentümer bei Vertragsablauf zu entschädigen ist + Bodenwertanteil des 
Erbbaurechtes * Marktanpassungsfaktor. 

Anmerkung: Es muss kein Wertanteil der baulichen Anlagen berücksichtigt werden, 
da die Restlaufzeit des Erbbaurechts größer ist als die Restnutzungsdauer des Gebäu-
des (wertermittlungstheoretisch) 
 

Ertragswert der baulichen Anlagen                         319.780,39 € 
Bodenwertanteil des Erbbaurechts                                 +    236.000,00 € 
 
Vorläufiger Ertragswert des Erbbaurechts                  555.780,39 € 
 

* Marktanpassung Erbbaurechtsfaktor, geschätzt: 0,95 527.991,37 € 
 
Ertragswert des erbbauzinsfreien Erbbaurechtes insgesamt  rd. 528.000,00 € 
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3.4 Sachwertermittlung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 - 39 
ImmoWertV gesetzlich geregelt. 
Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts und den Sachwerten der 
auf dem Grundstück vorhandenen nutzbaren Gebäude und Außenanlagen sowie ggf. 
den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objekt-
spezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet.  
Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist abschließend hinsichtlich seiner 
Realisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen und an die Markt-
verhältnisse anzupassen. Zur Berücksichtigung der Marktgegebenheiten ist ein Zu- 
oder Abschlag vom vorläufigen Sachwert vorzunehmen. Die „Marktanpassung“ des 
vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt mittels des 
sog. Sachwertfaktors (vgl. § 21 Abs. 1 und 3 ImmoWertV) führt im Ergebnis zum 
marktkonformen Sachwert des Grundstücks. 
 
Auszug aus dem Grundstücksmarktbericht Essen 2022: 
„Zur Wahrung der Modellkonformität sind folgende Randbedingungen zu beachten. 
a) Struktur des Sachwertverfahrens  

Die Marktanpassung ist auf den schadenfreien, alterswertgeminderten vorläu-
figen Sachwert (einschließlich Bodenwert) anzuwenden. Besondere objektspezi-
fische Grundstücksmerkmale im Sinne des § 8 Abs. 2 ImmoWertV sind noch 
nicht berücksichtigt. 

b) Im Bodenwert ist ausschließlich der Baulandanteil enthalten; sonstige Flächen 
werden dem marktangepassten Sachwert als besonderes objektspezifisches 
Grundstücksmerkmal zugeschlagen. 

c) Grundstücksspezifische Merkmale wie z.B. Lage (Nachbarschaft), Zuschnitt, 
Topografie, Eckgrundstück werden im Bodenwert berücksichtigt. Sonstige 
Rechte (z.B. Wegerecht, Leitungsrecht, Wohnungsrecht, Nießbrauch) sind als 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen. 
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Die zur Sachwertermittlung führenden Daten sind nachfolgend erläutert.  
 
Herstellungskosten (§ 36 ImmoWertV) 
Die Gebäudeherstellungskosten werden durch Multiplikation des Gebäuderaumin-
halts (m³) oder der Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstel-
lungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten Herstel-
lungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und 
besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 
 
Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Bau-
kosten für Gebäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Ausstattungsstandard. Sie 
werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerech-
net. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend ge-
naue Bestimmung des Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg 
mit konstanten Grundwerten arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, 
insbesondere hinsichtlich der Einordnung des jeweiligen Bewertungsobjekts in den 
Gesamtgrundstücksmarkt sammeln kann. 
Der Ansatz der Normalherstellungskosten ist der Anlage 4 ImmoWert V, NHK 2010 
entnommen. Die Normalherstellungskosten werden ermittelt u.a. nach Objektarten, 
Ausführungsstandards, Größe und anderen Abweichungen. Die Normalherstellungs-
kosten werden mittels Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes auf den Quali-
tätsstichtag hochgerechnet. In den NHK 2010 sind die Baunebenkosten bereits enthal-
ten.  
 
Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 
Siehe unter Ertragswertermittlung. 
 
Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird gemäß 
Grundstücksmarktbericht Essen 2022 nach dem linearen Abschreibungsmodell auf 
der Basis der sachverständig geschätzten modifizierten Restnutzungsdauer (RND) 
des Gebäudes und der jeweils üblichen Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichba-
rer Gebäude ermittelt. Den Auswertungen des Gutachterausschusses lag eine Ge-
samtnutzungsdauer der Gebäudesubstanz von 60 Jahren zugrunde.  
 
Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV) 
Siehe unter Ertragswertermittlung. 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV) 
Siehe unter Ertragswertermittlung. 
 
Außenanlagen (§ 37 ImmoWertV) 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene 
bauliche Anlagen (insb. Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand 
bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche 
Anlagen (insb. Gartenanlagen). 
 
Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 1 und 3 ImmoWertV) 
Ziel aller in der ImmoWertV beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den 
Verkehrswert, d.h. den am Markt durchschnittlich (d.h. am wahrscheinlichsten) zu 
erzielenden Preis zu ermitteln.  
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller 
Regel nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Re-
chenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an den 
Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst 
werden. Das erfolgt mittels des sog. Sachwertfaktors. 
Die Höhe des Marktanpassungsfaktors (Sachwertfaktor) wird vor allem durch die 
Objektart, die Höhe der vorläufigen Sachwerte, die Lage und den Vermietungszu-
stand des zu bewertenden Objektes beeinflusst. 
Die Ansätze können der nachstehenden Berechnung entnommen werden. 
 

3.4.1 Sachwert Flurstück 177 

Bruttogrundfläche rd. 386,00 m² 

Normalherstellungskosten (ohne Baunebenkosten) 
im Basisjahr 2010 (Baupreisindex = 100) nach Instandsetzung 600 €/m² 
 
Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag 08.12.2022 1,718 
 
Normalherstellungskosten (incl. Baunebenkosten) 
am Wertermittlungsstichtag, NHK 2010 x 1,718 1.030,80 €/m² 
 
Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag 
Bruttogrundfläche x Normalherstellungskosten 
386,00 m² x 1.030,80 €/m² 397.888,80 € 
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Übertrag Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag 397.888,80 € 
 
Wertminderung wegen Alters (linear) 
 Gesamtnutzungsdauer 60 Jahre, Restnutzungsdauer 35 Jahre 
 Restwert: Herstellungswert * 0,5833 232.101,80 € 
Wert der besonderen Bauteile, Zeitwert pauschal +      20.000,00 € 
 252.101,80 € 

Gebäudewert rd. 252.100,00 € 

 
Zusammenstellung der Sachwerte 

Gebäudewert 252.100,00 € 
Wert der Garage, Zeitwert pauschal                                                   +     5.000,00 € 
Wert der Außenanlagen, Zeitwert pauschal      +     30.000,00 € 
Wert der baulichen und sonstigen Anlagen (incl. BNK) 287.100,00 € 
Bodenwert, insgesamt     + 252.000,00 € 
Vorläufiger Sachwert incl. BNK 539.100,00 € 
 
Marktanpassung: 

Das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist nicht mit den durchschnittlichen 
Marktpreisen identisch. Es muss an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grund-
stücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. 
Vom örtlichen Gutachterausschuss wurden keine Sachwertfaktoren für vergleichba-
re Grundstücke ermittelt. Bei kleineren gewerblichen Immobilien in guter Gewerbe-
lage liegen die Verkaufspreise erfahrungsgemäß oberhalb des vorläufigen Sachwer-
tes bei guter Bausubstanz und funktional guten Raumzusammenhängen.  
Das vorliegende Objekt befindet sich in einem guten Zustand mit Teilmodernisie-
rungen. Die vormals höherpreisige Nutzung als Lebensmitteldiscounter ist jedoch 
nicht mehr gegeben aufgrund des sich geänderten Raumbedarfs und Konkurrenzsi-
tuation.  
Der in 2022 stark gestiegene Baupreisindex (rd. 17 % Steigerung von 2021 auf 
2022) ist ein reduzierender Faktor.  
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass aufgrund gestiegener Zinsen und enormen 
Erhöhungen der Energiekosten zurzeit eine Verunsicherung im Immobilienmarkt zu 
beobachten ist. Nach einem kontinuierlichen Preisanstieg in den letzten Jahren ge-
hen die Marktbeobachter von einer Stagnation bzw. leichtem Preisabfall aus.  
 
Der Sachwertfaktor wird mit 1,05 geschätzt.  
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3.3.2 Sachwert des Erbbaurechts  

Zur Systematik siehe Seite 50. 
 

Wert der baulichen und sonstigen Anlagen (incl. BNK) 287.100,00 € 
Bodenwertanteil des Erbbaurechts                                 +    236.000,00 € 
Vorläufiger Ertragswert des Wohnungserbbaurechts                  523.100,00 € 
 

Vorläufiger marktangepasster Sachwert,  
523.100,00 € * Sachwertfaktor: 1,05 549.255,00 € 
 

* Marktanpassung Erbbaurechtsfaktor, geschätzt: 0,95 521.792,25 € 
 
 
Sachwert des erbbauzinsfreien Erbbaurechtes insgesamt  rd. 522.000,00 € 
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3.5 Ableitung des Verkehrswertes 

Sind mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen worden, so ist der Verkehrs-
wert aus den Ergebnissen dieser Verfahren unter Würdigung (d.h. Gewichtung) deren 
Aussagefähigkeit abzuleiten; vgl. §6 Abs.4 ImmoWertV. 
Zur Bestimmung der dem jeweiligen Verfahrenswert beizumessenden Gewichtung 
sind die Regeln maßgebend, die für die Verfahrenswahl gelten. Ein Verfahrensergeb-
nis ist demnach umso gewichtiger, je mehr ein Verfahren den im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr üblichen Preisbildungsmechanismen des jeweiligen Grundstücksteil-
marktes entspricht zu dem das Bewertungsobjekt gehört und je zuverlässiger die für 
eine marktkonforme Anwendung des Verfahrens erforderlichen Wertansätze und ins-
besondere die verfahrensbezogenen Sachwertfaktoren (Liegenschaftszinssatz und 
Sachwertfaktor) aus dem arten - und ortsspezifischen Grundstücksteilmarkt abgeleitet 
wurden.  
 
3.5.1 Verkehrswert des erbbauzinsfreien Erbbaurechts  
 

Der Ertragswert wurde mit rd. 528.000,00 € ermittelt. 
Der Sachwert wurde mit  rd. 522.000,00 € ermittelt. 
 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden am Wertermitt-
lungsstichtag üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich aus den in Abschnitt 
3.1. dieses Gutachtens (Wahl des Wertermittlungsverfahrens) beschriebenen Gründen 
vorrangig am Ertragswert orientieren. Die im Ertragswertverfahren eingesetzten Be-
wertungsdaten (Nutzflächen, Ertrag, Liegenschaftszinssatz) sind darüber hinaus mit 
größerer Sicherheit abgeleitet, als die Daten des Sachwertverfahrens (hier insbesonde-
re der Sachwertfaktor). Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrenser-
gebnisse orientiert sich deshalb der Verkehrswert vorrangig am Ertragswert mit ei-
ner Gewichtung von 3/4 und 1/4 Gewichtung am Sachwert, = rd. 527.000,00 €.  

Es handelt sich bei dem zu bewertenden Objekt um ein 1-geschossiges Gewerbege-
bäude mit Flachdach, erbaut ca. 1979 in Massivbauweise, ursprünglich als Lebens-
mitteldiscounter. Insgesamt befindet sich das Gebäude in einem dem Alter entspre-
chenden, instand gehaltenen Zustand. Die Innenausstattung zeigt sich in überwiegend 
gutem Zustand. Die Nutzflächen wurden mit insgesamt 337 m² ermittelt. Die Grund-
stücksfläche beträgt 869 m².  
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Der Verkehrswert für das Erbbaurecht an dem mit einem Gewerbegebäude bebau-
ten Grundstück in 45359 Essen, Frintroper Str. 194, Gemarkung Bedingrade, Flur 
6, Flurstück 177, Erbbaugrundbuch von Bedingrade Blatt 1603, wird zum Wertermitt-
lungsstichtag 08.12.2023 mit gerundet 
 527.000,00 €  
in Worten: fünfhundertsiebenundzwanzigtausend Euro geschätzt. 
(Rohertragsvervielfältiger: rd. 15,6, rd. 1.560 €/m² bei 337 m² Nutzfläche). 
 

Es handelt sich dabei um den Verkehrswert des erbbauzinsfreien Erbbaurechtes 
(sh. auch Seite 3).  
 
 
Dieser Wert entspricht den Marktuntersuchungen diverser Marktbeobachter, sh. nach-
folgende Auszüge aus GMB Essen 2022 bzgl. Gewerbegrundstücke (erste Reihe Bü-
ro- und Handel, zweite Reihe reines Gewerbe): 
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Mülheim a.d. Ruhr, 30.01.2023    ___________________________  
                                                        Dipl.-Ing. Eva Höffmann - Dodel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sachverständige bescheinigt durch ihre Unterschrift zugleich, dass ihr keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständige nicht zulässig oder ihren 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.  

Hinweis: Die Bewertung erfolgt auf Grundlage der bisher aus dem Grundstücksmarkt abgeleiteten 
Marktdaten. Mögliche Auswirkungen auf den Verkehrswert durch temporäre Betriebsschließungen 
und/oder andere Maßnahmen, als Folge präventiver Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie, sind mangels Erfahrungswerten nicht eingepreist. Auf diesbezügliche Risiken der Wert-
entwicklung wird ausdrücklich hingewiesen! 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angege-
benen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung gestattet.  

Anlagen: Literaturverzeichnis, Planunterlagen, Auszug aus dem Schreiben der Bezirksregierung 
Arnsberg 
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Anlage 1 
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Gewerbegebäude Frintroper Str. 194 
Grundriss Erdgeschoss  
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Anlage 3 
 
Auszug aus dem Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg: 
 
xxxxxxxxxxxxx  
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